
FAQs für Mitarbeiter*innen zum Thema Jobticket  

 

 Was ist das Jobticket? 

 Das Jobticket ist eine von der Stadt Wien für ihre Mitarbeiter*innen kostenlos zur Verfügung 

gestellte Jahreskarte der Wiener Linien.  

 

 Ab wann gibt es das Jobticket? 

 Eine konkrete Auskunft kann erst nach Beschlüssen in den zuständigen politischen Gremien erfolgen. 

Das Projektteam strebt jedenfalls eine Umsetzung im Q2/2024 an.   

 

 Welche Mitarbeiter*innen haben Anspruch auf das Jobticket (Wiener Linien Jahreskarte)? 

 Das Jobticket ist eine Leistung der Stadt an ihre Mitarbeiter*innen und soll zu klimafreundlicher 

Mobilität und Mitarbeiter*innenbindung beitragen. Die Stadt verfügt über rund 250 Berufsgruppen 

in verschiedenen Beschäftigungsformen. Wie und in welcher Form das Jobticket zur Verfügung 

gestellt wird, ist Gegenstand laufender Verhandlungen. 

 

 Wie erhalte ich das kostenlose Jobticket (Wiener Linien Jahreskarte)? Muss ich das 

Jobticket in Anspruch nehmen? 

 Die Vorgehensweise wird im Zuge des Projekts ausgearbeitet und rechtzeitig kommuniziert.  

Das Jobticket ist eine Leistung der Stadt an ihre Mitarbeiter*innen und soll zu klimafreundlicher 

Mobilität und Mitarbeiter*innenbindung beitragen. Da das Jobticket Auswirkungen auf den Bezug 

der Pendlerpauschale hat, steht es allen Anspruchsberechtigten frei, ob sie die Leistung in Anspruch 

nehmen oder nicht. 

 

 Im Rahmen der Bezugsverrechnung wird bei mir ein Pendlerpauschale berücksichtigt. 

Wirkt sich das Jobticket auf das Pendlerpauschale aus? 

 Ja, die von der Stadt Wien getragenen Kosten für das Jobticket reduzieren ein in der 

Bezugsverrechnung berücksichtigtes Pendlerpauschale. Genauere Informationen wie sich das 

Jobticket auf Ihre Bezüge auswirken kann, werden zur Verfügung gestellt werden.  

 

 Ich besitze ein Klimaticket Österreich, habe ich Anspruch auf eine Entschädigung? 

 Ja, Bezieher*innen eines Klimatickets wird der Wien-Anteil anteilig refundiert werden. 



Ich beziehe bereits privat eine Wiener Linien Jahreskarte: 

 Soll ich diese bereits kündigen? 

 Bitte kündigen Sie Ihre private Jahreskarte noch nicht. Es wird eine aliquote Refundierung der 

bestehenden Jahreskarte möglich sein.  

 

 Meine private Jahreskarte läuft demnächst ab und ich benötige sie weiterhin. Soll ich sie 

weiterbeziehen? 

 Ja, bitte privat weiterbeziehen. Sobald es nähere Informationen zum Jobticket der Stadt Wien gibt, 

werden diese rechtzeitig kommuniziert. 

 

 Entstehen Kündigungsgebühren bei der Kündigung der privaten Wiener Linien Jahreskarte? 

 Es entstehen für Sie keine Kündigungsgebühren beim Umstieg auf das Jobticket der Stadt Wien. 

 

 Ich zahle meine private Wiener Linien Jahreskarte monatlich (SEPA-Lastschrift). Verliere ich 

bereits gezahlte Leistungen? 

 Nein, die monatliche Abbuchung wird im letzten Monat vor dem Wechsel auf das Jobticket der Stadt 

Wien durch die erfolgte Kündigung gestoppt und es wird danach nichts mehr abgebucht. 

 

 Ich zahle meine private Wiener Linien Jahreskarte jährlich (per Vorauszahlung od. jährliche 

SEPA-Lastschrift). Verliere ich bereits gezahlte Leistungen? 

 Nein, der Differenzbetrag wird Ihnen von den Wiener Linien rückerstattet (bei Vorauszahlung 

benötigen die Wiener Linien Ihre Kontodaten für die Differenz-Rückerstattung) 


